
 
 
 
 
 
Zirkular Nr. 715/2012 
 
 
An unsere Mitglieder, eine Information der Zollkommission 
 
 
 
Basel, 14. November 2012 
philipp.muster@spedlogswiss.com 
Tel. 061 205 98 19 
 
 
 

Information zum Transito-Verfahren bei der Gemeinschafts-
zollanlage Basel Weil Autobahn, Verkehrsrichtung Nord-Süd 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Grundsätzliches 
 
Mit Inbetriebnahme des Transito-Verfahrens (Zolltechnische Transitabfertigung an den Hochkabinen 
durch den CH und DE Zoll) im Januar 2013 werden an der Grenzzollstelle Basel/Weil Autobahn vom 
Deutschen Zoll in Fahrtrichtung Nord-Süd keine Transitdokumente mehr eröffnet. Ziel ist es, dass die 
LKWs bereits mit einem eröffneten Transitdokument an die DE/CH Grenze kommen und somit rasch 
abgewickelt werden. Mit diesem Verfahren soll der Rückstau auf der deutschen Autobahn A5 massiv 
reduziert und der CH Importverzollungsverkehr nicht mehr behindert werden. 
 
An allen anderen  DE/CH Grenzzollstellen (z.B. Rheinfelden Autobahn) ist die Eröffnung von 
Transitdokumenten in Fahrtrichtung Nord-Süd weiterhin möglich.  
 
Die Transitspur in Weil darf ab Inbetriebnahme grundsätzlich nur noch von Fahrzeugen benutzt 
werden 
 

 mit einem bereits eröffneten Transitdokument 

 mit einem Leerfahrzeug 

 mit einer warenbezogenen Erlaubnis für besondere Ausfuhrverfahren (Spezialfälle) 

 mit einer im Atlas generierten A-Nummer (siehe untenstehenden Ablauf) 
 
Fährt ein Fahrzeug mit einer EU-Ausfuhr an die Grenze und möchte ein nationales CH-Transitverfah-
ren (Geleitschein) an ein CH-Binnenzollamt erstellen, wird die Abfertigung neu im ehemaligen 
Grenztierarztgebäude vorgenommen. 
 
Wenn ein Fahrzeug ausschliesslich Sendungen zur CH-Einfuhrabfertigung oder gemischte 
Sendungen (Einfuhr, Geleitschein, T-Dokumente) verladen hat, müssen diese weiterhin im 
Hauptgebäude beim CH+DE Zoll abgefertigt werden. 
 
Die Einweisung erfolgt durch eine private Firma. Wenn ein Fahrer unberechtigt oder versehentlich die 
Transitspur nimmt, muss er die Zollanlage über den Ausgang beim Gasthof Bären in Weil Richtung 
Deutschland wieder verlassen und sich in der Wartespur erneut hinten anstellen. Ggfs. muss er 
vorgängig ein Transitverfahren an einer DE Binnenzollstelle eröffnen. 
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Benutzung der Transitspur mit einer generierten A-Nummer 
 
In Abweichung vom grundsätzlichen Betriebskonzept kann das Hauptzollamt Lörrach die Benutzung 
der Transitspur auch für Fahrzeuge ohne eröffnete Transitverfahren unter folgende drei Voraus-
setzungen bewilligen: 
 

 Es handelt ausschliesslich um ein innergemeinschaftliches Versandverfahren T2, z.B. nach 
Italien; 

 Der Fahrer muss beim Erreichen der Zollanlage im Besitze einer A-Nummer sein, d.h. das 
Transitdokument T2 ist im System ATLAS bereits generiert (aber noch nicht eröffnet); 

 Der Hauptverpflichtete verwendet eine deutsche Bürgschaft, um die systembedingte 
Antwortzeit von ATLAS unter 2 Minuten zu halten. 

 
 
Der Ablauf ist wie folgt geregelt:  
 

 Der Deutsche Zollbeamte liest in der Transitokabine die A-Nummer im NCTS ein und 
generiert die MRN für das Transitdokument.  

 Der Versandschein T2 wird vom Deutschen Zoll in der Transitokabine gedruckt (PDF File) und 
dem Fahrer übergeben.  

 Weiterfahrt zur Kabine des Schweizer Zoll und Erledigung der LSVA. 
 
 
Dieses Verfahren benötigt eine Bewilligung des HZA Lörrach. Die Bewilligung ist nur für die 
Grenzstelle Weil-Autobahn gültig. Die Bewilligung kann formlos beim HZA Lörrach, Dienstsitz 
Freiburg, Sautierstrasse 32/34, D-79104 Freiburg beantragt werden (poststelle@hzaloe.bfinv.de). 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie dem angehängten Zirkular der deutschen und schweizerischen 
Zollverwaltung. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
SPEDLOGSWISS 
Verband schweizerischer Speditions- und Logistikunternehmen 
 
 
 
 
 
 
 
Philipp Muster 
Manager Zoll, IT 
 
 
 
Beilage: 
Informationsschreiben (2 Seiten) nur in deutsch 
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